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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Konzeptrahmen für Familienzentren in Braunschweig  
 
 
 
1. Der in der Anlage beigefügte Konzeptrahmen für Familienzentren in Braunschweig wird be-

schlossen. 
 

2. Die stellenplanmäßig erforderlichen Voraussetzungen für die verwaltungsmäßige Umset-
zung dieses Beschlusses sind zu schaffen. Die dafür entstehenden Personalkosten werden 
aus den zur Verfügung stehenden Sachkosten gedeckt. 
 

3. Bei Umstrukturierungen von städtischen Kindertagesstätten zu Familienzentren haben diese 
Auswirkungen auf den Stellenplan und die Mittel sind nicht im Personalbudget enthalten. Die 
Deckung der erforderlichen Personalkosten für städtische Kräfte erfolgt aus den im Budget 
zur Verfügung stehenden Sachmitteln. 
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Begründung: 
 
Mit dem Ausbau von Kindertagesstätten zu Familienzentren kann in Braunschweig insbesonde-
re in den Stadtteilen mit Entwicklungsbedarf ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Le-
benssituation von Familien, dem Abbau von Bildungsbarrieren und der Milderung bzw. Verhin-
derung der Auswirkungen von Kinderarmut umgesetzt werden. 
 
Der hierzu durch die Verwaltung entwickelte, mit den freien Trägern abgestimmte und in der 
Anlage beigefügte Konzeptrahmen wurde dem Jugendhilfeausschuss im Juni 2011 außerhalb 
von Sitzungen (Drucksache 11778/11) zur Kenntnisnahme und als Grundlage für die weitere 
Erörterung zugeleitet. 
 
Im Vorfeld der zum Kindergartenjahr vorgesehenen Umsetzung an sechs Kita-Standorten in 
den Stadtbezirken 221 Weststadt, 310 Westliches Ringgebiet, 132 Viewegs Garten-Bebelhof 
und 131 Nordstadt wird darum gebeten, den Konzeptrahmen zu beschließen. 
 
Mittel für die Umsetzung von sechs Familienzentren stehen (anteilig für fünf Monate) in Höhe 
von 100.000 Euro im Haushaltsplan 2012 und in der Finanzplanung für die Folgejahre in Höhe 
von 240.000 Euro zur Verfügung. In der Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2015 sind darü-
ber hinaus bereits Haushaltsmittel für weitere vier Familienzentren eingeplant. 
 
Im Bereich der Förderung der Freien Träger ist für die Abwicklung der Zuwendung eine perso-
nelle Aufstockung erforderlich. Konkrete Angaben zum Umfang des Personalbedarfes können 
derzeit jedoch noch nicht gemacht werden. 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Markurth 
 
Anlage  
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Bemerkenswert ist die in Nordrhein-Westfalen (NRW) einmalige Entwicklung eines flächen-
deckenden Netzes durch das Land bezuschusster Eltern-Kind-Zentren (an 3.000 Standorten) 
mit einheitlichen Qualitätsstandards. 
 
Auch in Niedersachsen entwickeln sich entsprechende Projekte mit unterschiedlichem Pla-
nungs-/Umsetzungsstand.  
 
1.2  Hannover 
 
Die Stadt Hannover hat das Thema „Familienzentren“ nach dem Early Excellence-Ansatz 
nach einer vierjährigen Modellphase 2006 in die gesamtstädtische strategische Ausrichtung 
aufgenommen und plant die Einführung flächendeckend in allen 13 Stadtbezirken.  
 
Inzwischen sind 19 Kindertagesstätten, die sich zu Familienzentren entwickeln, in das trä-
gerübergreifende Programm aufgenommen worden. Alle Einrichtungen bringen ihre eigenen 
Erfahrungen ein und bilden unterschiedliche Schwerpunkte im Bereich der familienunterstüt-
zenden Angebote aus. Gemeinsam ist allen die Ausrichtung nach dem Early Excellence-
Ansatz. 
 
Unterstützt wird die Stadt dabei mit 200.000,00 € für die Teamfortbildungen durch die Heinz 
und Heide Dürr Stiftung. Die Stiftung stellt darüber hinaus durch insgesamt sechs geschulte 
Beraterinnen ihr Fachwissen im Rahmen der trägerübergreifenden Prozessentwicklung und  
-begleitung zur Verfügung. Es bestehen gleichzeitig enge Kontakte zu der Stiftung und dem 
Verein.  
 
Jedes Familienzentrum wird jährlich mit 40.000,00 € zusätzlich zum Kita-Etat durch die Stadt 
Hannover gefördert. Davon entfallen ca. 25.000,00 € auf Personalkosten, um eine halbe 
Koordinationsstelle für die Vernetzungsleistung und Elternbildungsangebote einzurichten und 
ca. 15.000,00 € auf Sachkosten. 
 
Im Fachbereich Jugend und Familie wurde darüber hinaus eine zusätzliche Fachberatungs-
stelle eingerichtet, die mit 20 Std./Wo. den gesamtstädtischen Entwicklungsprozess in Han-
nover koordiniert.  
 
Die Stadt finanziert auch das trägerübergreifende Corporate Design aller Familienzentren 
und die Druckerzeugnisse des Programms etc. der einzelnen Einrichtungen. 
 
Die Arbeit der Familienzentren richtet sich zunächst an die Kinder, die in der Einrichtung an-
gemeldet sind, und an deren Eltern sowie an alle Familien und Institutionen im Stadtteil, die 
Angebote und Aktivitäten für Kinder und Familien anbieten.  
 
Zielsetzungen, Rahmenbedingungen und Schwerpunkte der 19 Familienzentren sind kürzlich 
in einer Dokumentation durch die Stadt Hannover veröffentlicht worden.  
 
1.3 Wolfsburg, Salzgitter, Osnabrück und Oldenburg und Göttingen 
 
Die o. g. Kommunen verfügen aktuell nicht über ein Rahmenkonzept für die Umwandlung 
von Kindertagesstätten zu Familienzentren.  
 
 
            … 
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Einzelne Einrichtungen arbeiten jedoch bereits in dieser Form. In Wolfsburg gibt es seit 2008 
in Trägerschaft der evangelischen Kirche ein Kinder- und Familienzentrum nach dem Early 
Excellence-Ansatz. 
 
1.4  Situation in Braunschweig 
 
In Braunschweig hat sich die städtische Kindertagesstätte Schwedenheim im Rahmen der 
Netzwerkstrukturen der Sozialen Stadt im westlichen Ringgebiet beginnend im Jahr 2006 
zum Kinder- und Familienzentrum weiterentwickelt. Das Konzept wurde dem Jugendhilfe-
ausschuss in seiner Sitzung am 20. Dezember 2007 vorgestellt. 
 
Ein weiteres Familienzentrum ist im Frühjahr 2009 durch die Arbeiterwohlfahrt in der Kinder-
tagesstätte Muldeweg eröffnet worden. Der Träger plant die Umsetzung an weiteren Stan-
dorten. 
 
Beide Einrichtungen erhalten keine Förderung für die über das Regelangebot der Kinderta-
gesstätten hinausgehenden Aktivitäten, da gesamtstädtische konzeptionelle und finanzielle 
Festlegungen zwar angedacht, aber auf Grund der schwierigen Haushaltssituation der Stadt 
bislang nicht für eine Realisierung vorgeschlagen werden konnten.  
 
Darüber hinaus ist bekannt, dass auch weitere Träger an Umstrukturierungen von Kitas in 
Familienzentren interessiert sind.  
 
2. Mögliche Rahmenbedingungen für Familienzentren 
 
Auf Grund der vorliegenden Erfahrungen und bundesweit veröffentlichten Erkenntnisse kann 
das Konzept „Familienzentrum“ durch verstärkte Einbindung ehrenamtlichen Engagements, 
Vernetzung mit anderen Institutionen und durch Spendenmittel zwar umgesetzt werden, es 
fehlt jedoch ein verlässlicher Rahmen, der diese Angebote dauerhaft sichert. Darüber hinaus 
ist es erforderlich, die in den Einrichtungen tätigen Fachkräfte durch Fortbildung für die an-
spruchsvolle Arbeit nach diesem Konzept zu befähigen.  
 
Das Deutsche Jugendinstitut (DJI), das - wie eingangs erwähnt - ebenfalls mit der Thematik 
befasst ist, misst dem Aspekt der erforderlichen Ressourcen (Räume, Personal, Finanzie-
rung und Qualifizierung) bei der Umsetzung fundamentale Bedeutung bei. 
 
2.1  Voraussetzungen der Einrichtungen 
 
Das Team/der Träger muss zu der Umwandlung bereit sein und die Veränderung zur Pla-
nungskonferenz beantragen. Dem Antrag ist ein Konzept beizufügen, das neben Kernaussa-
gen der konzeptionellen Arbeit Angaben zu dem praktizierten Beobachtungs- und Dokumen-
tationsverfahren und den geplanten Vernetzungen  
 


- Kooperationspartner,  
- beabsichtigte Kooperationsformen und  
- Kooperationsumfang 


 


beinhaltet. 
 
Diesbezüglich sind in stärkerem Maße Institutionen des ehrenamtlichen Engagements, wie 
z. B. die Bürgerstiftung, einzubeziehen und sinnvoll zu nutzen. 
 


            … 
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2.4  Ausbauprozess 
 
Der Ausbau soll mit insgesamt sechs Einrichtungen in den Stadtbezirken 221 Weststadt, 
310 Westliches Ringgebiet, 132 Viewegs Garten-Bebelhof und 331 Nordstadt beginnen und 
mit jährlich zwei weiteren Standorten auf Basis entsprechender Trägeranträge, infolge der 
besonderen Förderbedarfe, fortgesetzt werden.  
 
Der gesamte Ausbauprozess soll im Rahmen der Planungskonferenz und einer nachgelager-
ten gesonderten Planungsgruppe im Herbst d. J. regelmäßig ausgewertet, gesteuert und ggf. 
angepasst werden. 
 
Bestehende oder in Entwicklung befindliche Familienzentren sollen keinen Sonderstatus in 
der Ausbauplanung erhalten. Darüber hinaus soll unter dem Aspekt der Trägervielfalt keine 
Trägerquotierung erfolgen.  
 
Ein weiterer Ausbau ist abhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Stadt Braunschweig 
in den entsprechenden Haushaltsjahren. 
 
2.5  Evaluation 
 
Die Familienzentren berichten jeweils zum Ende des Kindergartenjahres (31. Juli) an den 
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie im Sinne der Weiterentwicklung über die Quantität 
und Qualität der Arbeit. 
 
Der Bericht muss folgende Aspekte unter Angabe der zahlenmäßigen Inanspruchnahme 
enthalten: 
 


- Schwerpunkte der frühkindlichen Bildung 
- Beratung und Unterstützung der Familien 
- Einbeziehung der Kindertagespflege (FamS) 
- Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten 
- Elternbildungsangebote  
- Sprachförderung und interkulturelle Angebote 
- Kooperationen  
- Weiterentwicklung/Perspektiven 


 
2.6 Finanzielle Auswirkungen 
 
Für die aus dem Konzept resultierenden Aufgabenstellungen und die damit verbundene mul-
tiprofessionelle Ausrichtung werden unabhängig von der Einrichtungsgröße und den Stand-
ortbedingungen für jedes Familienzentrum finanzielle Ressourcen in einer Größenordnung 
von jährlich 40.000,00 € für Personal- und Sachaufwendungen benötigt. 
 
Ausgehend von einem Ausbaubeginn zum Kindergartenjahr 2012/2013 würden somit unter 
Berücksichtigung einer inhaltlichen Vorlaufphase für die Implementierung insgesamt 
240.000,00 € benötigt.  
 
In den Folgejahren müssten für jeweils zwei weitere Familienzentren weitere 80.000,00 € p. a.  
eingeplant werden.  
 





